
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/3/1 3Ob14/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.03.1977

Norm

EO §37 C

EO §46

Rechtssatz

Die "unter dem Zwange" der unmittelbar bevorstehenden Durchführung der Exekution vorgenommene Ausfolgung

("freiwillige Zahlung") des hereinzubringenden oder zu sichernden Forderungsbetrages ist der zwangsweisen Abnahme

des Geldes gleichzustellen.

Entscheidungstexte

3 Ob 14/77

Entscheidungstext OGH 01.03.1977 3 Ob 14/77

RZ 1978/2 S 11 = SZ 50/33

European Case Law Identifier (ECLI)
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